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			          Unterschrift
	BETRIEBSANWEISUNG
Diese Muster-Betriebsanweisung muss vor 
Verwendung an die tatsächlichen Betriebsverhältnisse angepasst werden.
Arbeitsplatz:      
Tätigkeit:      
	
[bookmark: Text2]Stand:       
B049

	Anwendungsbereich

	Arbeiten mit manueller Lastenhandhabung (Heben und Tragen)

	Gefährdungen

	
	‒	Verletzung bzw. Erkrankung am Muskel-Skelett-System 
‒	Stolper-, Rutsch-, Sturz- und Anstoß- bzw. Quetschgefahr
‒	Schnittverletzungen aufgrund scharfer Kanten oder Graten an der Last
‒	Herabfallen und Kippen von Gegenständen
	

	Schutzmaßnahmen und Verhaltensregeln

	
	‒	Grundsätzlich, wenn möglich: Hebe-, Trage- oder Transporthilfen benutzen
‒	Schwere und sperrige Lasten immer mit mehreren Personen heben und tragen
[bookmark: _Hlk209088743]‒	Persönliche Schutzausrüstung wie z. B. geeignete Schutzhandschuhe und 
‒	Sicherheitsschuhe verwenden
‒	Anheben und Absetzen von Lasten:
●	Auf einen sicheren Stand und ausreichenden Bewegungsraum achten
●	In die Knie gehen und die Last nach Möglichkeit mit beiden Händen greifen 
●	Einseitige Belastung vermeiden
●	Den Körper durch Einsatz der Beinmuskulatur gleichmäßig und langsam 
aufrichten, den Rücken dabei möglichst gerade halten
●	Die Last möglichst körpernah heben
●	Die Last niemals ruckartig bewegen
●	Beim Heben und Absetzen einer Last das Verdrehen der Wirbelsäule vermeiden. Eine Änderung der Bewegungsrichtung erfolgt über ein Drehen des ganzen Körpers mit den Füßen
●	Beim Absetzen der Last ebenfalls auf eine möglichst gerade Haltung des 
Rückens achten
●	Beim Absetzen der Last auf die Finger achten! → Quetschgefahr
‒	Tragen von Lasten:
●	Den Rücken beim Tragen möglichst gerade halten
●	Die Last möglichst nah am Körper tragen (beidhändig vor dem Körper, auf 
●	beide Arme verteilt neben dem Körper, auf dem Rücken oder den Schultern)
●	Auf freie Sicht achten
●	Auf freie, ebene und sichere Verkehrswege achten
	

	Verhalten bei Störungen

	
	Beschädigte Hebe-, Trage- und Transporthilfen dürfen nicht benutzt werden. 
Sie sind sofort aus dem Verkehr zu nehmen. Die Mängel sind dem Vorgesetzten zu melden.

	Verhalten bei Unfällen – Erste Hilfe

	
[image: O:\HV_RD_TOE\Töller\Sicherheitszeichen\Sicherheitszeichen von RBB erstellt\000_BMP_RGB_72dpi\e003_RGB.BMP]
	Bei jeder Erste-Hilfe-Maßnahme: Selbstschutz beachten, Vorgesetze(-n) informieren
‒	Ruhe bewahren
‒	Ersthelfer heranziehen
‒	Unfall melden
Notruf:         Ersthelfer/-in:      

	Instandhaltung/Prüfung

	[bookmark: Temp]
	Instandhaltungsarbeiten an Hebe-, Trage- und Transporthilfen nur durch beauftragte und 
fachlich qualifizierte Personen durchführen lassen.
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Betriebsanweisung

Arbeitshilfen
E Vorlagen und Formulare

Wichtig

Diese Betriebsanweisung an die betrieblichen Anforderungen anpassen

So nutzen Sie diese Betriebsanweisung richtig

Die folgende Betriebsanweisung ist ein Muster; sie
kann nicht alle speziellen Gegebenheiten am konkre-
ten Arbeitsplatz in Threm Unternehmen beriicksichti-
gen. Diese Betriebsanweisung muss daher vor ihrem
Einsatz an die konkreten Erfordernisse am jeweiligen
Arbeitsplatz angepasst werden.

Wer erstellt die Betriebsanweisung?

Die Unternehmensleitung hat die Pflicht, die Betriebs-
anweisung zu erstellen. Diese kann die Pflicht auf an-
dere Personen iibertragen - in der Regel werden dies
die im Arbeitsbereich zustindigen Vorgesetzten sein.

Wie erstellt man die Betriebsanweisung?

Um eine Betriebsanweisung richtig und passgenau zu
erstellen, muss man die Arbeitsprozesse, die Materia-
lien, Geridte, Maschinen und auch die erforderliche
personliche Schutzausriistung kennen. Betriebsanwei-
sungen sind schriftlich, in verstiandlicher Form und

so konkret zu verfassen, dass sie in praktisches Verhal-
ten oder Handeln umgesetzt werden kénnen.

Warum braucht man eine Betriebsanweisung?
Lassen sich Gefdhrdungen am Arbeitsplatz nicht durch
technische SchutzmaRnahmen, Anderung der

Arbeitsabldufe oder den Einsatz anderer Materialien
vermeiden, so muss die Unternehmensleitung darauf
einwirken, dass sich die Beschiftigten sicherheits-
gerecht verhalten. Dazu gehéren organisatorische
Mafnahmen, die Bereitstellung personlicher Schutz-
ausriistung sowie die Unterweisung und Information
der Beschiftigten. Betriebsanweisungen sind damit
ein wichtiges Element der Unterweisung.

Weitere Informationen

© Broschiire ,,Betriebsanweisungen fiir Tatigkeiten
mit Gefahrstoffen“ (MB029), () medien.bgetem.de,
Webcode: M18805543

o Betriebsanweisungen zu unterschiedlichen Bran-
chen und Arbeitsgebieten, () medien.bgetem.de,
Thema: Betriebsanweisungen

© Themen von A bis Z: Unterweisungen, (7) bgetem.de,
Webcode: 15547993
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